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Herrn Kommissar
Günter Verheugen
Europäische Kommission
200, Rue de la Loi
B-1 049 Brussels (Belgium)

atmed AG

Sehr geehrter Herr Verheugen,

wie wir von der atmed AG erfahren haben, steht diese kuz vor der lnsolvenz. Wir haben
ein berechtigtes Interesse, dass dies nicht eintritt.

In den Jahren 2003 bis 2005 haben wir in Kooperation mit der atmed AG mehr als 300 bei
uns versicherte Asthmatiker mit dem Produkt effecto ausgestattet. Das Produkt wurde
ausschließlich von Asthmatikern eingesetzt, die einen hohen Verbrauch von so genannten
kuzwirksamen Beta2-sympathomimetika in der Bedarfs- und Notfalltherapie hatten. Der
Einsatz des effecto führte zu nachweisbaren Medikamenten- und somit Kosteneinsparun-
gen.

Das Produkt wurde ohne jegliches Vorkommnis von unseren versicherten Patienten in
den letzten Jahren angewendet. Bis heute l iegt keine einzige Negativmeldung vor, und es
ist zu keiner: einzigen Reklamation gekommen. !nn Gegentei!, es kommen.imi.ner noch Be-
stellungen von Versicherten, die dieses Produkt nutzen wollen und teider aufgrund des
Vertriebsverbots nicht beliefert werden dürfen. Auch wollten wir eigentl ich im Rahmen un-
serer Kooperation mit der atmed AG weitere bei uns versicherte Asthrnatiker mit dem
Produkt ausstatten, was uns aber aufgrund des bestehenden Vertriebsverbotes nicht ges-
tattet ist.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass uns und
unseren Versicherten durch das bestehende Vertriebsverbot ein wirtschaftlicher Schaden
entstanden ist und nach wie vor entsteht, unabhängig von unnötigen Medikamentenbelas-
tungen und hieraus resultierenden Nebenwirkungen.
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Daher möchten wir von lhnen wissen, wann mit einer Entscheidung der Europäischen
Kommission in dem derzeit laufenden Schutzklauselverfahren gereihnet werden darf,
damit wir wieder mit der atmed AG kooperieren können und der wirtschaftliche Schaden
nicht weiterhin zu Lasten unserer Versichertengemeinschaft vergrößert wird.

Für eine zügige Beantwortung wären wir lhnen dankbar
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